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ann, und Omi auf ſeine Anklagen nicht allzuvie! 3u geben iſtEr wäre alſo beruhigen und dann Im allgemeinen zur Vorſichtund fleißigen Empfang der heiligen Sakramente zu ermahnen.Bei den „neugierigen Leſungen“, wohl in Aufklärungsſchriften, Konver—
ſationslexikon und dergleichen, wird S darauf ankommen, welcherArt ſie ſind und wie eit dieſelben für ihn und ſeinen Beruf nötigoder nützlich ſind Dasſelbe gilt auch vom Beſuche des Theaters und
der Tänze. üßte ELI
ſo wäre e entſchuldigt. Bant und 2  L dahin begleiten

Bei dem „Iiberius COhVersatum sSe“ fragt ES ſich was EL
darunter verſteht; eS kann ſich da gerechtfertigte oder wenigſtensentſchuldbare Dinge oder auch unt ſchlimmere Sachen andeln.
Wenn EL „den daraus hervorgegangenen Gelüſten“ wirklich frei 3u⸗ſtimmte, ſündigte EL EL Ebenſo, wenn ſich auf unkeuſche Vor
ſtellungen und Begierden frei und bewußt einließ ber dann ware

wahrſcheinlich auch chon mn weitere Tatſünden gefallen oder würde
bei Fortſetzung ſeiner Handlungsweiſe beinahe er und bald darin
fallen Weil davon keine ede iſt, ſo wird man wohl annehmenmüſſen, daß ſeine Aengſtlichkeit ihn die Sache immer darſtellenließ, als ſie war

ſt aber Cajus enn leichtfertiger junger Mann, der vielleichtauch mit ſeinen religiöſen Pflichten nicht ſehr nimmt und den
genannten Sachen freiwillig nachhängt und nachgeht, dann hatdurch ſein Handeln zum eil ſich chon jetzt * geſündigtund hat ſich überdies der nächſten großen Gefahr noch mehrſündigen, ausgeſetzt. Man dürfte ihn deshalb wohl fragen, ob nichtnoch mehr vorgekommen ſei

Doch wäre in eiden Fällen auch noch das eigene, ſubjektiveUrteil des Pönitenten berückſichtigen.
IX Impedimentum ligaminis.) V  lron lau und

ſeine Ehegattin Sabine Blau, beide Iſraeliten, meldeten ſich zurheiligen Quſfe ſamt ihrem ſechsjährigen Kinde Sie kamen ſehr leißig un
den Religionsunterricht und wurden daher bald der Gnade der heiligenTaufe würdig erachtet Sie behaupteten, verheiratet zu ſein Als nun
der taufende Prieſter ihren Trauungsſchein verlangte, wieſen ſie einen
Zivileheſchein des Wiener Magiſtrates vor, obwohl beide iſraelitiſch

Es wurde nUun durch Erhebungen feſtgeſtellt, daß Sabine lau
mn Frankreich nuLl gerichtlich worden war. Eine Uebergabedes Scheidebriefes M der Synagoge and nicht ſtatt hr erſter
jüdiſcher Ehemann iſt gänzlich verſchollen und daher eine Uebergabedes Scheidebriefes In der iener Synagoge unmögli geweſen. Der
jüdiſche Rabbiner betrachtete alſo nach ſeinen religiöſen Vorſchriftendie Sabine lau noch als verheiratet, ſtellte ihr Emn Zeugnis aus,
daß ETL die Trauung Aus religiöſen Rückſichten nicht vornehmenkönne. Auf Grund dieſes Zeugniſſes nahm der Wiener Magiſtrat
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Aufgebot und ivilehe vor Vom katholiſchen Standpunkte iſt dieſe
Eheangelegenheit folgendermaßen ordnen:

Nach kanoniſchem Rechte wäre die Ehe des Aron lau nd
der Sabine Blau Im Augenblicke ihrer Qufe ſakramental geworden,

0 mit der Taufe hätten ſie auch das Sakrament der Ehe empfangen.
Da aber Sabine lau Im kanoniſchen inne Als verheiratet gilt,
bis die Interpellatio Conjugis CGIIS vorgenommen iſt, ſo
ihrer ehelichen Verbindung mit Aron lau das Impedimentum Üiga-
minis entgegen. Es muß alſo, da der erſte Ehemann der Sabine
lau verſchollen iſt, Dispens von dieſer Interpellatio beim
Apoſtoliſchen Stuhle eingereicht werden. Dann müſſen beide vor zwei
Zeugen den Ehekonſens 11 forma Tridentina abgeben.

Schwieriger waäre die Sache geweſen, nur eines von
beiden, Aron Blau oder Sabine Blau, ſich hätte aufen laſſen. Es
hätte dann zur Trauung beider die Dispens von der Nter-
peéllatio Conjugis 6118 und vom Ehehindernis CUltus disparitas
eingereicht werden müſſen Beide hätten dann zur paſſiven Aſſiſtenzkommen müſſen Noch ſchwieriger QAre der Fall, wenn Aron lau
oder Sabine lau getauft worden wäre, und der ungetaufte eil
weigert ſich zur paſſiven Aſſiſtenz kommen. Dann bleibt wohl
nichts anderes übrig, da eine Sanatio 1 radice nicht möglich iſt,
al auf die Trennung der eiden hinzuarbeiten, oder ſie 11 bona
Hde 3U laſſen Das Impedimentum Iigaminis iſt ein naturrechtliches
und kein kirchliches Ehehindernis. Eine Sanatio III radiée kann nUuL
bei kirchlichen Ehehinderniſſen eintreten. Es wäre nur noch möglich,
daß nach erteilter Dispens von der interpellatio COnjugis Elis.
vom Hinderniſſe disparitatis Cultus auch noch von der forma I5
dentina die Dispens egeben würde, daß beide den ehelichen
Konſens allein önnten.

Wien, Pfarre Altlerchenfeld. arl Kr aſa, op
(Weihrauch von der Preſſe.) Eine Bitte die

chriſtlichen Blätter Bei uns und anderswo iſt eS Sitte geworden,
daß jedem ſcheidenden Seelſorger Qus ſeinem bisherigen Wirkungs⸗
bezirke „tiefempfundene“ Abſchiedsworte nachgerufen werden. Es iſt
emn erfreuliches Zeichen daß gerade die Fachblätter des Klerus gegendie Ausſchreitungen, we dabei vorzukommen flegen, Klage
heben. Wir glauben ebenſo wie der Pastor bonus den Seelſorgern
aus dem Herzen 3 ſprechen, wir die Mahnung des „Auguſtinus⸗Blatt“ vom SeptemberV Jahres wiederholen:

„Das katholiſche olk hat glücklicherweiſe noch großes Intereſſe
An den Perſonalien ſeines Klerus Es iſt darum elbſtverſtändlich,
daß unſere katholiſchen Blätter dieſe Perſonalien bringen, die
kleineren Blätter natürlich Iun anderem Umfange als die größeren.
Ein Unfug dagegen iſt ES, jede Verſetzung eines Geiſtlicheneinen großen Lobesartikel anzuknüpfen. Kaum wird irgendwo der
jüngſte Kaplan verſetzt, ſo lieſt man in der Preſſe auch die Schil
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